
I. Aktuelles aus der Gesetzgebung

Nach dem Tarifabschluss für die Beschäftigten
des Landes Hessen

Besoldungserhöhung 2009 und 2010 für die
Beamtinnen und Beamte des Landes und der
Kommunen

Bekanntlich haben die Gewerkschaften und die
Landesregierung am 28.3.2009 im Rahmen der Ta-
rifeinigung für die Jahre 2009 und 2010 bestimmt,
„… dass die … vereinbarten Einkommensverbesse-
rungen durch den Gesetzgeber auch auf die Be-
amtinnen und Beamten übertragen werden“. Dies
wird nun umgesetzt durch einen Gesetzentwurf,
den die Fraktionen von CDU und FDP am 5.5.2009
in den Landtag eingebracht haben. Er sieht die
zeit- und inhaltsgleiche Übernahme der Tarifeini-
gung vor. Möglicherweise werden bereits vor einer
formellen Verabschiedung des Gesetzes Ab-
schlagszahlungen geleistet. Im Einzelnen ist mit
dem Entwurf für ein Gesetz zur Anpassung der
Dienst-, Amts- und Versorgungsbezüge 2009/2010
– HBVAnpG 2009/2010 (LT-Drucks. 18/410 
v. 5.5.2009) Folgendes vorgesehen:

1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und
Richter erhalten eine Einmalzahlung in Höhe
von 500 €, wenn sie mindestens an einem Tag
im Juni 2009 Anspruch auf Dienstbezüge haben.

2. Teilzeitbeschäftigte und begrenzt Dienstfähige
erhalten die Einmalzahlung anteilig.

3. Mit Wirkung zum 1.4.2009 erfolgt eine lineare
Besoldungsanpassung in Höhe von 3%.

4. Mit Wirkung zum 1.3.2010 erfolgt eine weitere
lineare Steigerung in Höhe von 1,2%.

5. Die Grundbeträge für Anwärterinnen und An-
wärter werden ab dem 1.4.2009 um 60 € er-
höht.  Mit Wirkung zum 1.3.2010 erfolgt dann
eine weitere Erhöhung um 1,2%. Anwärterin-
nen und Anwärter werden allerdings nicht in die
Einmalzahlung von 500 € einbezogen.

6. Die Bezüge der Versorgungsempfängerinnen
bzw. -empfänger werden zum 1.4.2009 um 
3% erhöht. Mit Wirkung zum 1.3.2010 erfolgt
dann auch hier eine weitere Erhöhung um 
1,2%. Auch dieser Personenkreis wird nicht in
die Einmalzahlung von 500 € einbezogen.

7. Beschäftigte in Altersteilzeit sind, wie sonst
auch, in die lineare Erhöhung der Besoldung im
April 2009 und März 2010 einbezogen (§ 2 Abs.
1 ATZV). Im Ergebnis muss jeweils eine neue Be-
rechnung vorgenommen werden. Sie erhalten
auch anteilig die Einmalzahlung in Höhe von
500 € (§ 3 Abs. 3 HBVAnpG 2009/2010).

Durch die geplanten linearen Erhöhungen um 3%
ab dem 1.4.2009 bzw. um 1,2% ab dem 1.3.2010
steigen dann auch die Beträge der Amtszulagen,
Stellenzulagen, Zulagen und Vergütungen ent-
sprechend der Anlage 5 zu § 5 Abs. 1 HBVAnpG
2007/2008. Dies gilt auch für Zulagenregelungen
nach dem Hessischen Besoldungsgesetz.

Dass die Anwärterinnen und Anwärter nicht in
die Einmalzahlung des Jahres 2009 einbezogen
werden, erklärt sich auch aus der Vergleichbarkeit
des hessischen Abschlusses mit dem der TdL. Auch
dort wurden die Ausbildungsvergütungen um
einen Sockelbetrag erhöht, gleichwohl keine Ein-
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malzahlung geleistet. Auch die Versorgungsemp-
fängerinnen bzw. -empfänger sollen nicht in die
Einmalzahlung einbezogen werden. Dies hat je-
doch der DGB-Hessen in seiner Stellungnahme 
(s. unten) angeregt und dabei darauf hingewiesen,
dass es insoweit systematische Unterschiede zum
Personenkreis der Rentnerinnen und Rentner gibt.

Die 1. Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfes
hat am Donnerstag, dem 14.5.2009 stattgefunden.
Der zuständige Innenausschuss hat eine schriftli-
che Anhörung der Gewerkschaften und Verbände
beschlossen, in deren Rahmen bis zum 25.5.2009
Stellung genommen werden sollte. In dieses Ver-
fahren wurde ein Änderungsantrag der Fraktionen
von CDU und FDP LT-Drucks. 18/435 v. 12.5.2009)
sowie einer der Fraktion Die Linke (LT-Drucks.
18/446 v. 15.5.2009) einbezogen. Mit dem ersten
Antrag soll erreicht werden, dass bestimmte Zula-
gen im Bereich der Observationsgruppen der Poli-
zei bzw. des Landesverfassungsschutzes erhöht
werden. Die Linke verfolgt das Ziel, die Mitglieder
der Landesregierung von der Einmalzahlung aus-
zunehmen. Es ist damit zu rechnen, dass der Ge-
setzentwurf bereits in 2. Lesung Mitte Juni 2009
beschlossen wird. Die weitere Besoldungsentwick-
lung ab 2011 ist, genauso wie die Tarifentwicklung,
offen. Auch im Bereich der TdL wird es erst 2011 zu
einer weiteren Tarifrunde kommen. Da die Lauf-
zeit des hessischen Einkommenstarifvertrages
2009/2010 ebenfalls zwei Jahre beträgt, ist Hessen
dann wieder „dabei“. 

II. Aktuelles aus der Rechtsprechung 

VG Kassel zur Regelung über die Freistellung

Erneut gaben die Regelungen des § 40 Abs. 3-5
HPVG über die bei den Freistellungen zu berück-
sichtigenden Gruppen und Gewerkschaften Anlass
für eine Rechtsstreitigkeit. In der Stadt F. waren
für einen örtlichen Personalrat drei Freistellungen
zu vergeben. Gestritten wurde zwischen den Listen

der KOMBA und der Gewerkschaft ver.di. Die Frei-
stellung des Vorsitzenden, der der KOMBA an -
gehört, war unstreitig. Die Gewerkschaft ver.di
 beanspruchte jedoch auf der Grundlage des Wahl-
ergebnisses einen der drei Freistellungen. Dies
wurde seitens der KOMBA unter anderem durch
Wahlhandlung bestritten. Sie wollte sich nicht die
Wahl und die Freistellung des  Vorsitzenden an-
rechnen lassen. Zu Unrecht, wie das VG Kassel ent-
schieden hat, unter anderem mit Hinweis auf die
zu diesem Komplex bereits vorliegende Rechtspre-
chung (HessVGH v. 27.4.2006, PersR 2006, 476). Bei
der Berechnung der den Gewerkschaften und Ver-
bänden zustehenden Sitze muss sich eine Gewerk-
schaft bzw. ein Verband die Freistellung eines sei-
ner Mitglieder anrechnen lassen.

VG Kassel v. 5.3.2009, Az.: 23 K 1333/08.KS.PV,
nicht rechtskräftig, Beschwerde beim HessVGH
eingelegt.

III. Aktuelles aus dem Tarifgeschehen

Tarifverhandlungen Sozial- und Erziehungs-
dienst

Im Mai 2009 fanden bundesweit und damit auch
in Hessen Streikmaßnahmen im Bereich der Be-
schäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes
statt. Im Kern geht es um den Abschluss eines Ta-
rifvertrages zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge,
den die Gewerkschaft ver.di dem Kommunalen Ar-
beitgeberverband vorgelegt hatte. Am 27.5.2009
wurden die Verhandlungen fortgesetzt. Seitens der
VKA wurde dabei ein Eckpunktepapier für eine
 Regelung zum betrieblichen Gesundheitsschutz
vorgelegt, das aber durch die Gewerkschaft ver.di
zurückgewiesen wurde. Gleichzeitig wurde das
Scheitern der Verhandlungen erklärt. Ein neuer
Verhandlungstermin wurde nicht vereinbart. Es
muss nunmehr damit gerechnet werden, dass es im
Laufe des Monats Juni zu weiteren Streikmaßnah-
men kommt.
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Redaktionsverhandlungen Tarifabschluss Land
Hessen

Die Redaktionsverhandlungen und das Unter-
schriftsverfahren zum Tarifvertrag Einkommens-
entwicklung 2009/2010 auf der Grundlage des
Tarifergebnisses v. 28.3.2009 (ZTR 2009, 252) sind
mittlerweile abgeschlossen. Mit einer Veröffent -
lichung im Staatsanzeiger des Landes Hessen
(StAnz.) ist demnächst zu rechnen.

Die Redaktionsverhandlungen zum TV-H sowie
zum TVÜ-H haben begonnen. In zwei Runden, zu-
letzt am 28. und 29.5.2009 wurden die zu verein-
barenden Texte besprochen. Wegen des themati-
schen Umfangs und der Kompliziertheit der
Materie (unter anderem Berechnung des Struktur-
ausgleichs) konnten sie jedoch noch nicht abge-
schlossen werden. Weitere Verhandlungstermine
(jeweils 2 x 3 Tage) sind für den Juli 2009 termi-
niert. Erst dann wird man über Details genauer in-
formieren können. 

IV. Vorschau auf die HBR-Lieferungen
in den nächsten Monaten

In dieser Vorschau erhalten Sie einen Überblick
über den Inhalt der nächsten Ergänzungslieferun-
gen. Sie gibt den derzeit geplanten Stand wieder,
der aber kurzfristig noch geändert werden kann.

Juni:
206. Lfg. zur Gesamtausgabe = 98. Lfg. zu Teil IV (Beam-
tenrecht):
§§ 24-28, 30 BeamtStG

Juni:
207. Lfg. zur Gesamtausgabe = 99. Lfg. zu Teil IV (Beam-
tenrecht):
HBG-Text, HAZVO, PflichtstundenVO, Gewährung von Auf-
wandsentschädigungen, HBVAnpG 2007/2008, Aufwands-
entschädigung und Ehrensold der ehrenamtl. Bürgermei-
ster, Wechselschichtdienst- und Schichtdienstzulagen,
Durchführung der MVergV, HBesG, HSZG, Kommunale
DienstaufsichtsVO, JVO, HLVO, HLVObF, HPolLVO, Feu-
erwLVO, Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von

Personal usw. aus Anlass einer Nebentätigkeit, Vergütung
von nebenamtl. und nebenberufl. Unterricht, HHG, HRHG,
HBRAnpG, VV zu § 72 HBG, BeamtVÜV, IntegrationsRL

Juli:
208. Lfg. zur Gesamtausgabe = 57. Lfg. zu Teil I (Personal-
vertretungsrecht):
HPVG-Gesetzestext, §§ 9, 10, 16, vor §§ 97 ff., §§ 97, 98,
106 HPVG

August:
209. Lfg. zur Gesamtausgabe = 100. Lfg. zu Teil IV (Beam-
tenrecht):
§§ 29, 31-34, 38 BeamtStG

Nähere Informationen zum Aufbau des Werkes
und zu seinen Teilausgaben finden Sie unter
www.hjr-verlag.de.
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Produkttipp

Im AGG werden Merkmale und Tatbestände von Dis-
kriminierung, Ungleichbehandlung und Benachteili-
gung bestimmter Bevölkerungsgruppen konkretisiert.
Dabei entstehen eine Menge neuer Pflichten für Ar-
beitgeber und Dienstherren, über deren Einhaltung
Betriebs- bzw. Personalräte, betriebliche Beschwerde-
stellen und Gleichstellungsbeauftragte wachen.
Der Kommentar erläutert ausführlich die arbeits-
rechtlichen Vorschriften des AGG, die Diskriminie-
rungstatbestände und deren Vermeidung, unzulässige
Verhaltensformen, Beschwerderechte und Rechts-
schutz für die Betroffenen sowie Rechtsfolgen bei
Verletzungen des Gesetzes.

Loseblattwerk in 2 Ordnern
ISBN 978-3-7685-6344-4
¤ 108,00 zzgl. Aktualisierungen

v. Roetteken
Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz
– AGG

[bestellen]

http://www.hjr-verlag.de/hjr/detail/isbn/978-3-7685-6344
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Produkttipp

Baßlsperger
Einführung in das neue Beamtenrecht

[bestellen]

Das Beamtenrecht ist durch viele abstrakte Rechtsbegriffe
gekennzeichnet und in viele Gesetze und Verordnungen ge-
gliedert, was die Umsetzung in die Praxis erschwert. Diese
Einführung dient als Leitfaden und Nachschlagewerk für die
tägliche beamtenrechtliche Praxis. Praktische Beispiele zu
Bayern, das als erstes Land ein neues LBG erlassen hat, wei-
sen den Weg in die beamtenrechtliche Praxis der Länder. Die
Einführung ist aber auch für die Anwender in allen anderen
Bundesländern von Interesse. Didaktisch aufbereitet erleich-
tert sie den Einstieg in die Rechtslage nach Inkrafttreten des
Beamtenstatusgesetzes. Grafiken und Übersichten dienen
dazu, Einzelprobleme und Zusammenhänge besser zu verste-
hen. Die wichtigsten beamtenrechtlichen Grundsätze sind
grafisch hervorgehoben. Beispielsfälle, Musterschreiben und
Schaubilder runden die Informationen ab.

Reinhören: das Interview mit Herrn Dr. Baßlsperger
zur Beamtenrechtsreform
www.das-neue-beamtenrecht.de

Mit den Neuregelungen durch
das Beamtenstatusgesetz sicher
umgehen

1. Auflage 2009, 
XIV, 321 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-8073-0125-9
¤ 39,90

!

NEU!

[Testzugang anfordern]

NEU!

Mit den Neuregelungen durch das Beamtenstatusgesetz si-
cher umgehen 

Top-aktuell:
Unser neues Online-Produkt informiert Sie über die aktuelle
Rechtslage nach Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes. 

Extrem praktisch:
Die Online-Einführung dient als Leitfaden und Nachschlage-
werk für Ihre tägliche beamtenrechtliche Arbeit. Arbeitshil-
fen, wie z.B. Urkundenmuster, ergänzen die Informationen.
Praktische Beispiele und Fälle zu Bayern, das als erstes Land
ein neues Landesbeamtengesetz erlassen hat, weisen den
Weg. Auch die Anwender in allen anderen Bundesländern
profitieren von dieser Veranschaulichung. 

Leicht verständlich:
Grafiken, Übersichten und Schaubilder helfen Ihnen, die Ein-
zelprobleme und Zusammenhänge besser zu verstehen. 

Schnell lesbar:
Die wichtigsten beamtenrechtlichen Grundsätze sind optisch
hervorgehoben. Verweise führen Sie direkt in die relevanten
Normen. 

Sicher und didaktisch:
Dr. Maximilian Baßlsperger, Dozent an der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, hat
diese Erläuterungen für Sie geschrieben. Profitieren Sie von
seinem Expertenwissen und seiner didaktischen Erfahrung! 

Machen Sie den Gratis-Test: Neugierig geworden? Dann
testen Sie die Online-Lösung "Einführung in das Beamten-
recht" gratis für 4 Wochen. 

Einführung in das neue Beamtenrecht
Jetzt auch als Online-Lösung

http://www.hjr-verlag.de/hjr/detail/isbn/978-3-8073-0125
http://www.personalnetz-online.de/main.plx?pnb=1&page=beamtenrecht1
http://www.personalnetz-online.de/main.plx?pnb=1&page=einfuehrungbeamtenrecht

